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RS OGH 1967/9/13 5Ob37/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1967

Norm

ABGB §233 A

Rechtssatz

Der Abschluß eines Mietvertrages, mit dem die einzige Wohnung, die dem P9egebefohlenen für seine eigene Person

und für seine Unterhaltsberechtigten Angehörigen zur Verfügung steht, vermietet wird, ist ein Rechtsgeschäft, das der

Genehmigung des Pflegschaftsgerichtes bedarf.
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